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Qualitätssicherung in der Inneren Medizin 

Stellungnahme der Konferenz wissenschaftlicher Fachgesellschaften
in der Inneren Medizin

Präambel

Die Konferenz wissenschaftlicher Fachge-
sellschaften der Inneren Medizin ist ein ge-
meinsames Gremium der Deutschen Gesell-
schaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) und
der wissenschaftlichen Fachgesellschaften
ihrer Schwerpunkte. Der Konferenz gehö-
ren die Mitglieder des Vorstandes der DGIM
sowie die Präsidenten/Vorsitzenden der
Schwerpunktgesellschaften oder von die-
sen benannte Vertreter an. Die Stellungnah-
men der Konferenz sind mit den Schwer-
punkten abgestimmt. 

Die Konferenz wissenschaftlicher Fachge-
sellschaften der Inneren Medizin be-
schreibt in der folgenden Stellungnahme
ihre Position zur Notwendigkeit und zur
praktischen Durchführung einer Quali-
tätssicherung in der Inneren Medizin so-
wie zur Verantwortlichkeit der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften hierfür. 

Strukturqualität und Prozessqualität

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
beruhen auf Kriterien der Strukturqualität,
der Prozessqualität und der Ergebnisquali-
tät. Für Entwicklung und Anwendung sol-
cher Qualitätskriterien stehen die wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften in der Ver-
antwortung. Eine Evaluation von Ergebnis-
qualität aufgrund von Letalitätsraten, Mor-
bidität, Lebensdauer, krankheitsbezogene
Lebensqualität ist dabei die anspruchsvolls-
te Aufgabenstellung.

Strukturqualität kann durch Qualitäts-
kriterien zur Einrichtung diagnostischer
und therapeutischer Einheiten, zur Or-
ganisation kritischer Bereiche wie kardio-
pulmonale Reanimation, Behandlung
von Infektionen, Umfang und Zuverläs-
sigkeit der Dokumentation sowie Krite-
rien des Qualitätsnachweises des ärztli-
chen Wissensstandes gemessen werden.

Kriterien für die Charakterisierung der
Strukturqualität spezieller diagnosti-
scher-therapeutischer Einheiten sind Grö-

ße, apparative Ausstattung, Untersu-
chungs-Behandlungs-Frequenz, personel-
le Besetzung, Schweregrad- und Risiko-
profil der untersuchten und behandelten
Patienten. Die wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften sind aufgerufen, hierfür exak-
te Vorgaben zu formulieren. Beispiele hier-
für existieren in der Intensivmedizin, für
das Herzkatheterlabor, für Dialyseeinhei-
ten, für Endoskopieeinheiten. 

Sie müssen von den Fachgesellschaften der
Inneren Medizin abgestimmt und womög-
lich vereinheitlicht werden, und sie müs-
sen für alle stationären und ambulanten
Einheiten als verbindlich gelten. Insbeson-
dere müssen Modelle für die Definition von
Erkrankungsschwere und Risiko in den
einzelnen Fachgesellschaften konsentiert,
entwickelt oder weiterentwickelt werden.

Beispiele brauchbarer Parameter für
die Beurteilung der Prozessqualität
sind das Indikationsspektrum, die Kom-
plikationsraten, die speziellen Qualität-
sindikatoren. Qualitätsindikatoren wur-
den beispielsweise für die Intensivmedi-
zin eingehend untersucht. Sie bilden so-
wohl Struktur- als auch Prozessqualität
ab. Auch für andere Fachgebiete sollten
verbindliche Qualitätsindikatoren kon-
sentiert oder entwickelt werden.

Verbindliche Kriterien für eine Beurtei-
lung von Struktur- und Prozessqualität
müssen unter der Hoheit und Verantwort-
lichkeit der wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften entwickelt oder weiterentwi-
ckelt werden. Beurteilungskriterien soll-
ten die Kategorien essentiell und optimal
unterscheiden. Kriterien der Struktur-
und Prozessqualität müssen für alle diag-
nostischen und therapeutischen Einhei-
ten in der klinisch stationären sowie der
ambulant vertragsärztlichen Versorgung
in gleicher Weise gelten.
Ein Audit-Verfahren muss nach Auffas-
sung der Mehrzahl der Fachgesellschaften
als Endstufe angestrebt werden. Eine Form
der Sanktionierung muss entwickelt wer-
den. Hierfür müssen primär die Fachge-

sellschaften zuständig sein, wobei Kompa-
tibilität mit geltendem Kammerrecht und
Versorgungsrecht gewahrt sein muss.

Qualität der ärztlichen Fortbildung

Eine Qualitätskontrolle des ärztlichen
Wissensstandes ist nach Überzeugung der
Konferenz unabdingbar, auch wenn wir
die damit verbundenen Schwierigkeiten
nicht verkennen. Ein praktikables Verfah-
ren für die Qualitätssicherung des ärztli-
chen Wissensstandes nach Staatsexamen
und Weiterbildungsprüfung ist die zertifi-
zierte Fortbildung. Die Ärztekammern ha-
ben hierfür ein Modell der freiwilligen
zertifizierten Fortbildung entwickelt.

Nach der festen Überzeugung der Konfe-
renz muss eine zertifizierte Fortbildung
für die Gesamtzeit ärztlicher Tätigkeit und
möglichst umfassend für alle in der Inne-
ren Medizin stationär oder ambulant täti-
gen Ärztinnen und Ärzte verbindlich sein.

Die Konferenz tritt für eine regelmäßige Re-
zertifizierung auf der Grundlage des Nach-
weises der Teilnahme an zertifizierter Fort-
bildung ein. In gleicher Weise müssen Sank-
tionen bei Nichterfüllung der Fortbildungs-
pflicht möglich sein. Ein Audit-Verfahren
zur Qualitätskontrolle des Wissensstandes
muss als Endziel angestrebt werden.

Die verbindliche Fortbildungspflicht darf
nicht unter staatliche Kontrolle gelangen.
Entwicklungen der zertifizierten Fortbil-
dung, Qualitätskontrolle und Sanktionie-
rung dürfen nicht in die Hände der Gesund-
heitspolitiker oder der staatlichen Instan-
zen gegeben werden. Die Verantwortung
hierfür muss vielmehr in der Hand der wis-
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senschaftlichen Fachgesellschaften liegen.
Diese arbeiten eng mit den Ärztekammern
zusammen. Nur dadurch wird es möglich
sein, alle Ärztinnen und Ärzte eines Fach-
gebietes zu erreichen.

Die Vorgaben für Definition, Beurteilung
und Kontrolle von Zertifizierungskriterien
sind genuine Aufgabe der wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften. Sie sollten hierfür
Initiativen entwickeln oder ausbauen. Sie
haben die Kompetenz und müssen letztlich
für die Qualität der zertifizierten Fortbil-
dung verantwortlich zeichnen.

Einzelne wissenschaftliche Schwerpunkt-
gesellschaften haben zu diesem Zwecke ei-
gene Fortbildungsakademien entwickelt,
andere  befinden sich auf dem Weg dorthin.

Nach der bisherigen Erfahrung scheinen
Fortbildungsakademien der Fachgesell-
schaften in Zusammenarbeit mit den
Ärztekammern der richtige Weg zu sein.

Qualitätskontrolle der Weiterbildung

Einen besonderen Aspekt der Qualität
ärztlichen Wissens stellt die Qualitäts-
kontrolle und Qualitätssicherung der
Weiterbildung dar. Wir begrüßen die In-
itiative des Deutschen Ärztetages, der
im Abschnitt A (Paragraphenteil) der
Novelle der (Muster)-Weiterbildungs-
ordnung in § 8 einen ersten Ansatz für
eine Qualitätskontrolle der Durchfüh-
rung der Weiterbildung formuliert hat:
"(1) Der in Weiterbildung befindliche Arzt
hat die Ableistung der vorgeschriebenen
Weiterbildungsinhalte zu dokumentieren.
(2) Der zur Weiterbildung befugte Arzt
führt mit seinem in Weiterbildung befind-
lichen Kollegen nach Abschluss eines Wei-
terbildungsabschnittes, mindestens jedoch
einmal jährlich, ein Gespräch, in welchem

der Stand der Weiterbildung von beiden be-
urteilt wird. Bestehende Defizite werden
aufgezeigt. Der Inhalt dieses Gespräches ist
zu dokumentieren und dem Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung beizufügen".

Wir sind darüber hinaus der Überzeugung,
dass die wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften in der Verantwortung stehen, an
der Sicherung der Strukturqualität der Wei-
terbildungsstätten und der Prozessqualität
der Weiterbildung mitzuwirken. Für das
von den Ärztekammern durchgeführte Ver-
fahren der Zulassung als Weiterbildungs-
stätte und der Befugnis zur Weiterbildung
sollten die wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften qualitätsorientierte Rahmenbe-
dingungen festlegen. Die Überprüfung der
Qualität der Weiterbildner und der Weiter-
bildungsstätten durch die wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften muss das Ziel sein.

Ein Audit-Verfahren zur Qualität der Wei-
terbildungsstätte ebenso wie der Weiterbil-
dungsbefugten mit Möglichkeiten der Sank-
tionierung stellt auch hier das Endziel dar.
Die Konferenz hält es für angebracht, auch
für die Zulassung als Weiterbildungsstätte
und die Befugnis zur Weiterbildung eine re-
gelmäßige Rezertifizierung verpflichtend
einzuführen, wobei die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Weiterbildung und die er-
zielten Weiterbildungsergebnisse validiert
werden. Auch das wird letztlich nur über die
Möglichkeit eines Audit erfolgreich sein.

Als ersten Beitrag zur Verbesserung der Qua-
lität des Weiterbildungswissens empfiehlt
die Konferenz die Einführung oder den Aus-
bau von Intensiv-Kursen zu den Inhalten der
Weiterbildung durch die wissenschaftlichen
Fachgesellschaften. Solche Kurse existieren
bereits für einzelne Schwerpunkte sowie für
die allgemeine Innere Medizin. Eine Ab-
schlusskontrolle des Wissensstandes am
Ende der Kurse sollte vorgeschrieben sein.

Schlussbemerkung

Die Konferenz appelliert, ihre Forderungen
nach Qualitätssicherung und Qualitätskon-
trolle insbesondere in der ärztlichen Fort-
bildung und Weiterbildung nicht als "Ver-
schulung" oder "Bevormundung" misszu-
verstehen oder zu diskreditieren. Die For-

derungen folgen aus unserer akademi-
schen Verantwortung gegenüber der Wis-
senschaft und unserer ärztlichen
Verantwortung gegenüber den Patienten.

Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin
Deutsche Gesellschaft für Angiologie
Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
Gesellschaft für Nephrologie
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie
Deutsche Gesellschaft für Verdauungs-
und Stoffwechselkrankheiten
Deutsche Gesellschaft für Internistische
Intensivmedizin und Notfallmedizin

Anmerkung

Was bringt das Gesundheitsreformgesetz?
Deutsches Ärzteblatt Jg. 100, Heft 39, 26.
September 2003, S. B 2068:

"Zu den wesentlichen Neuerungen zählt
die Verpflichtung der Vertragsärzte zur
fachlichen Fortbildung (SGB V-E § 95d):
– Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in 

dem Umfang fachlich fortzubilden, wie 
es zur Erhaltung und Fortentwicklung 
der zu seiner Berufsausbildung in der 
vertragsärztlichen Versorgung erforder-
lichen Fachkenntnisse notwendig ist.

– Die Fortbildungsinhalte müssen dem 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse entsprechen und frei von 
wirtschaftlichen Interessen sein.

– Der Fortbildungsnachweis kann 
durch Fortbildungszertifikate der 
Ärztekammern erbracht werden.

– Alle fünf Jahre muss der Vertragsarzt 
gegenüber der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) den Nachweis erbrin-
gen, dass er seiner Fortbildungspflicht 
nachgekommen ist. Wird dieser 
Nachweis nicht erbracht, erfolgt zu-
nächst eine Honorarkürzung; fehlt 
der Nachweis auch noch zwei Jahre 
nach Ablauf der Fünfjahresfrist, soll 
die KV gegenüber dem Zulassungs-
ausschuss unverzüglich einen Antrag 
auf Entziehung der Zulassung stellen.

– Die Pflicht zur fachlichen Fortbildung 
gilt auch für angestellte Ärzte eines 
medizinischen Versorgungszentrums 
oder eines Vertragsarztes." 


